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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.2004

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat sich bereits in seinem Erkenntnis vom 28. April 2004, Zl. 2002/03/0166, mit der

Auslegung des Begriffs "Betreiber" in § 41 TKG auseinandergesetzt. Er ist dabei zum Ergebnis gekommen, dass sich aus

den Bestimmungen der Zusammenschaltungsrichtlinie 97/33/EG ergibt, dass gemeinschaftsrechtlich der Anspruch auf

Zusammenschaltung nicht an eine tatsächlich bereits ausgeübte Tätigkeit als Netz- oder Dienstbetreiber gebunden ist,

sondern lediglich an die Befugnis, diese Dienste bereitzustellen. Im Sinne einer richtlinienkonformen Auslegung ist

daher auch der Begri> des "Betreibers" in § 41 TKG dahingehend zu verstehen, dass Unternehmen, die zur

Bereitstellung ö>entlicher Telekommunikationsnetze und/oder -dienste i.S.d. Anhangs II zur

Zusammenschaltungsrichtlinie 97/33/EG berechtigt sind, auch zur Verhandlung bzw. zur Anbotlegung auf

Zusammenschaltung im Sinne des § 41 Abs. 1 TKG sowie - wenn eine Vereinbarung nicht erreicht werden kann - zur

Anrufung der Regulierungsbehörde gemäß § 41 Abs. 2 TKG befugt sind.

Schlagworte

Definition von Begriffen mit allgemeiner Bedeutung VwRallg7 Gemeinschaftsrecht Richtlinie richtlinienkonforme

Auslegung des innerstaatlichen Rechts EURallg4/3 Gemeinschaftsrecht Terminologie Definition von Begriffen EURallg8
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Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/39719
https://www.jusline.at/gesetz/tkg/paragraf/41
https://www.jusline.at/gesetz/tkg/paragraf/41
https://www.jusline.at/gesetz/tkg/paragraf/41
https://www.jusline.at/gesetz/tkg/paragraf/41
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS VwGH Erkenntnis 2004/05/27 2002/03/0056
	JUSLINE Entscheidung


